
Gemeinde Böckten

Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung, 
Donnerstag, 12. Dezember 2024

Traktandum 1: Genehmigung Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung
vom 20. Juni 2024

Beschluss: Die Versammlung genehmigt das Protokoll der Einwohnergemeindever-
sammlung vom 20. Juni 2024 mit einer Enthaltung.

Traktandum 2: Kredit Vorprojekt Neubau Schule CHF 60’000
Beschluss: Die Versammlung genehmigt den Kredit für das Vorprojekt Neubau Schu-

le von CHF 60'000 mehrheitlich.

Traktandum 3: Genehmigung Budget 2025
Beschluss l: Die Versammlung lehnt mehrheitlich den Antrag um Beibehaltung der 

Wassergebühren von CHF 2 ab.
Beschluss ll: Die Versammlung genehmigt das Budget 2025 der Einwohnergemeinde 

Böckten mit einem Aufwandüberschuss von CHF 69’944 mit grosser 
Mehrheit.

Traktandum 4: Ersatzwahl eines Mitglieds der RPK/GPK für den Rest der Amtsperi-
ode bis 30. Juni 2028

Beschluss: Die Versammlung wählt Dominik Bernhard als neues Mitglied in die 
RPK/GPK einstimmig.

Traktandum 5: Genehmigung teilrevidierte Statuten des Feuerwehrzweckverbands 
DELTA

Beschluss: Die Versammlung genehmigt die teilrevidierten Statuten des Feuerwehr-
zweckverbands DELTA einstimmig.

Traktandum 6: Beitritt zum Trägerverein Naturpark Baselbiet
Beschluss: Die Versammlung lehnt den Beitritt zum Trägerverein Naturpark Baselbiet 

grossmehrheitlich ab.

Traktandum 7: Zonenplan Siedlung, Mutation Schule
Beschluss l: Der Antrag um Verschiebung des Geschäfts wird mehrheitlich abgelehnt.
Beschluss ll: Dem Antrag den Gemeinderatsantrag mit dem Zusatz «Zonenplanände-

rung darf erst ausgeführt werden, wenn das Bauprojekt vorliegt und der 
Baukredit gesprochen ist» wird mehrheitlich zugestimmt.

Beschluss lll: Der angepasste Antrag wird mit grosser Mehrheit angenommen.

Traktandum 8: Konzessionsvertrag EBL
Beschluss: Dem neuen Konzessionsvertrag mit der EBL und der Kompetenzerteilung 

an den Gemeinderat sowie der künftigen Festlegung der Konzessions-
abgaben wird mit grosser Mehrheit der Versammlung zugestimmt.

Traktandum 9: Verschiedenes
Keine Beschlüsse



2

Böckten, 13. Dezember 2024

IM NAMEN DES GEMEINDERATS

Der Präsident: Die Verwalterin:

Stephan Jung Tanja Wenger

Referendum
Gemäss § 49 des Gemeindegesetzes (SGS 180) bestehen folgende Referendumsmöglichkeiten:

Dem fakultativen Referendum unterstehen die folgenden Beschlüsse:
• Traktanden 5, 6, 7 und 8

Ein entsprechendes Begehren ist von mindestens 10 % der Stimmberechtigten innert 30 Tagen seit Beschlussfas-
sung der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Keine Referendumsmöglichkeiten bestehen bei den folgenden Beschlüssen:
• Traktanden 1, 2, 3 und 4


